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41/04 Sprengmittel Waffen Munition

Norm

VwGG §42 Abs2 Z1;

WaffG 1996 §12 Abs1;

Rechtssatz

Aus dem Gutachten des Sachverständigen ergibt sich betre8end das von der belangten Behörde als Kriegsmaterial

eingestufte "Maschinengewehr", dass der Verschluss und der Kolben dieser Wa8e nicht mehr vorhanden sind, sie sich

in einem sehr stark korrodierten Zustand be=ndet, nicht mehr funktionsfähig ist, mit einem technisch vertretbaren

Aufwand auch nicht mehr in funktionsfähigen Zustand zu bringen ist und ihr Zustand "die durch das BMI

vorgeschriebenen Demilitarisierungsmaßnahmen ersetzen" würde. Auch wenn regelmäßig der unbefugte Besitz von

Kriegsmaterial, das ausschließlich dem Kampfeinsatz dienen soll und sich durch besondere Gefährlichkeit auszeichnet,

wa8enrechtlich in höherem Ausmaß ins Gewicht fällt als der unbefugte Besitz anderer Wa8en, können diese

Überlegungen angesichts des dargestellten Zustandes des "Maschinengewehres" eine negative Prognose iSd § 12 Abs 1

WaffG nicht begründen.
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